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Gesamtverteidigung und Katastrophenschutz

Im Einverständnis mit der Zentralstelle für Gesamtverteidigung und dem Bundesamt für
Zivilschutz haben Schweizer Chemiker und ein Stabschef eines kantonalen Leitungsstabes das
Katastrophengebiet von Seveso besucht. Sie hatten die Aufgabe, sich über den Hergang des
Unglücks und die behördlichen Massnahmen zu orientieren. Es ging aber auch dämm, im
Lichte dieses konkreten Falls die Sicherheitsvorkehren gegen chemische Unfälle in der Schweiz
zu überprüfen.
Seveso darf als Beispiel genommen werden, dass in unserer Welt auch im Frieden Ereignisse
eintreten könnten, die über den lokalen Raum hinaus nicht nur die Bevölkerung, sondern auch
die Landwirtschaft der angrenzenden Gebiete in Mitleidenschaft ziehen würden. Katastrophen
.solcher Art, sei es eine Vergiftung kleineren Umfangs durch chemische Stoffe oder grösster
Gebiete durch radioaktive Verstrahlung beim Einsatz von atomaren Waffen, kennen keine
Landesgrenzen noch Verträge und stehen wie eine Dauerdrohung über der Menschheit.
Kriegerische Ereignisse, menschliches Versagen und Vorgänge in unserer hochentwickelten Technik

und Chemie, die sich gelegentlich der Kontrolle entziehen, sind weder voraussehbar noch zu
vermeiden.
Die Katastrophe von Seveso ist ein Beispiel mehr, wie notwendig in unserer Zeit die Vorbereitungen

geworden sind, die über das bereits Bestehende hinaus dem Auf- und Ausbau eines
koordinierten Zivil- und Katastrophenschutzes dienen. Die Mittel, die in den letzten Jahren für
die Beschaffung von Material und Ausrüstung, für den Bau von Schutzräumen, Sanitätshilfsstellen

und andern Einrichtungen wie auch für die Ausbildung im Zivilschutz investiert wurden,
haben sich vielerorts bereits bezahlt gemacht, und die «Angst, die Seveso kaputt macht» —wie
kürzlich ein Schweizer Blatt schrieb -, kann unsere Bevölkerung nicht befallen, weil wir die
möglichen Vorbereitungen getroffen oder - wie wir hoffen - die Probleme erkannt haben.
Der Katastrophenschutz ist eine Aufgabe, die der Hoheit der Kantone untersteht, wobei wenn
nötig dem Bund, wie zum Beispiel der Zentralstelle für Gesamtverteidigung, im Rahmen des

Geschehens die Koordination der Massnahmen zufällt. Es ist erfreulich, dass bereits viele
Kantone die Bedeutung eines aktiven Katastrophenschutzes schon vor Jahren erkannt und sich

ein entsprechendes Dispositiv erarbeitet haben; in den übrigen Kantonen sind entsprechende
Bestrebungen angelaufen. Die kantonale Gliederung hat den Vorteil, dass sie eine bessere

territoriale Erfassung des Landes ermöglicht. Sofern Truppen zur Hilfeleistung nötig sind,
haben in Katastrophenfällen aller Art die Kantone die Zusammenarbeit mit der Armee einzuleiten,

was nach einer Mobilmachung vor allem für die Truppen des Territorialkreises, der mit
dem Kantonsgebiet übereinstimmt, und der Territorialzone gilt. Es ist ferner unserem Milizsv-
stem zu verdanken, dass die Armee Fachleute zur Verfügung stellen kann, die zentral registriert
sind und jederzeit aufgeboten werden können. Zudem liegt es in der Hand der Gemeindebehörden,

jederzeit die Organisation des Zivilschutzes oder Teile davon zum Katastropheneinsatz
aufzubieten, wie das diesen Sommer bei der Überwindung der Dürrefolgen in weiten Gebieten

unseres Landes der Fall war.

Dr. Hermann Wanner
Direktor der Zentralstelle für Gesamtverteidigung
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